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An die Träger der Integrationskurse 

 

Information zum Abbau von Bearbeitungsrückständen bei den 

Testverfahren LiD /EBT sowie zur geplanten Verfahrensänderung bei der 

Ausstellung und dem Versand der Teilnahmebescheinigungen zum Test 

„Leben in Deutschland“ (LiD) 

Nürnberg, 11.08.2023 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Auswertungszeiten bei 

den Testverfahren haben Wirkung gezeigt, der Rückstand konnte bereits 

deutlich reduziert werden, allerdings noch nicht bundesweit und 

flächendeckend. Die im Trägerrundschreiben 05/23 angekündigte 

Verfahrensänderung, nach der Teilnahmebescheinigungen für alle LiD-

Prüfungen, die ab dem 01.07.2023 stattfinden, für alle Teilnehmenden 

einheitlich sofort nach Testauswertung erstellt und gesammelt an die 

Prüfungsstelle versendet werden, wird daher verschoben, um zunächst das 

Ziel einer flächendeckenden Rückkehr zu vertretbaren Bearbeitungszeiten 

zu erreichen. Es gilt damit vorerst weiter das bisherige Verfahren (selbst 

zahlende Teilnehmende erhalten ihre Bescheinigung direkt, geförderte 

Teilnehmende zusammen mit dem Zertifikat Integrationskurs).  

Unabhängig davon sind noch einige Unsicherheiten zur konkreten 

Handhabung des neuen Prozesses entstanden, zu deren Ausräumung das 

Bundesamt sich derzeit eng mit Vertreterinnen und Vertretern von 

Verbänden und Trägern abstimmt.  
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Ferner wurde vereinbart, durch eine Umfrage unter Teilnehmenden ein 

besseres Verständnis davon zu erzielen, wozu und wie schnell die Ergebnis-

Bescheinigung benötigt wird. Details hierzu finden Sie in Anlage 1.  

Sobald beide Prozesse (Rückstandsabbau und Konkretisierung des neuen 

Prozesses) abgeschlossen sind, wird das Bundesamt erneut informieren, 

voraussichtlich im September. Sie erhalten dann auch weitere 

Informationen zum konkreten Ablauf des Verfahrens.  

Die weiteren Punkte des TRS 05/23 bleiben hiervon unberührt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

elektr. gez. Uta Saumweber-Meyer 

Leiterin Abteilung „Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt“  


